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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.2017

Norm

HeizKG §2 Z3

Rechtssatz

Allein der Tatbestand der tatsächlichen Weitergabe der Wärme an die Wärmeabgeber löst ? unabhängig von der Frage

der Rechtswirksamkeit zugrunde liegender Verträge ? die mit der Quali7kation als Wärmeabgeber iSd HeizKG

verbundenen Rechtsfolgen aus.

Das ergibt sich nicht nur aus der De7nition des Wärmeabgebers in § 2 Z 3 HeizKG, die ausdrücklich auf die faktische

Weitergabe abstellt, sondern auch aus dem Regelungsgegenstand des Heizkostenabrechnungsgesetzes.
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